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RS OGH 1967/11/28 4Ob347/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.11.1967

Norm

MSchG §3 Abs1 Z2

UWG §9 C1

Rechtssatz

Typenbezeichnung und Bescha7enheitsangaben sind nicht dasselbe; eine Typenbezeichnung, die ursprünglich

vielleicht ein unterscheidungskräftiges Herkunftszeichen war, kann sich allmählich zu einer Bescha7enheitsangabe

oder zu einer Gattungsbezeichnung im Sinne des § 3 Abs 1 Z 2 und 3 MSchG umwandeln.
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